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Die Abgeordneten zum Nationalrat Hagen, Ing. Dietrich, Ertlschweiger, MSc, Kolleginnen 

und Kollegen haben am 20. März 2015 unter der Zahl 4303/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend „Sicherheitsoffensive für Österreich: Kosten für die 

Asylwerberunterbringung“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 
Zu Frage 1: 
Eine Aufgliederung der sich ausschließlich auf die Unterbringung beziehenden Kosten ist im 

Einzelnen nicht möglich.  

 
Zu den Fragen 2, 6 und 8: 
Die Beantwortung dieser Frage fällt nicht in den Vollzugsbereich des Bundesministeriums für 

Inneres. 

 
Zu Frage 7: 
Siehe Beilage. 
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Zu den Fragen 3 bis 5: 
Aufgrund der Zuständigkeitsverteilung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß der 

Grundversorgungsvereinbarung – Art. 15a B-VG fallen der Vertragsabschluss mit einzelnen 

Quartiergebern in den Bundesländern sowie die sich daraus ergebenden vertraglichen 

Verpflichtungen, wie insbesondere Zahlungen für Unterbringung und Verpflegung an den 

Quartiergeber, in den Zuständigkeitsbereich der Länder. Es darf jedoch ausgeführt werden, 

dass der zwischen dem Bund und den Ländern verrechenbare Kostenhöchstsatz gemäß der 

Grundversorgungsvereinbarung – Art. 15a B-VG für die Unterbringung und Verpflegung in 

einer organisierten Unterkunft pro Person und Tag 19 Euro beträgt. Die diesbezügliche 

Kostentragung zwischen dem Bund und den Ländern erfolgt aufgrund der Bestimmungen 

der Grundversorgungsvereinbarung – Art. 15a B-VG grundsätzlich im Verhältnis 60:40.   
 
Zu Frage 9: 
Die Kosten der Grundversorgung werden grundsätzlich aufgrund der Grundversorgungs- 

vereinbarung – Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern geteilt. Auf den Bund 

entfielen dabei folgende Kostenanteile (aufgegliedert nach Jahr und Bundesland): 

 

2012 
Bundesland Jahr Betrag in €
Burgenland 2012 3.383.104,08   
Kärnten 2012 5.731.236,83   
Niederösterreich 2012 16.502.572,63   
Oberösterreich 2012 15.840.755,37   
Salzburg 2012 5.680.232,94   
Steiermark 2012 18.211.018,27   
Tirol 2012 8.666.574,97   
Vorarlberg 2012 4.315.523,26   
Wien 2012 21.600.662,42   
Gesamt 99.931.680,78  
 

2013 
Bundesland Jahr Betrag in €
Burgenland 2013 4.847.003,37   
Kärnten 2013 7.681.956,02   
Niederösterreich 2013 21.062.240,36   
Oberösterreich 2013 21.082.891,87   
Salzburg 2013 8.038.661,96   
Steiermark 2013 20.939.133,96   
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Tirol 2013 10.896.672,63   
Vorarlberg 2013 4.988.898,79   
Wien 2013 27.078.707,84   
Gesamt 126.616.166,80  
 

Die Gesamtkosten für das Jahr 2014 liegen aufgrund laufender Abrechnungen noch nicht 

vor. 

 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 
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